
 

Beschluss 
des Gemeinsamen Bundesausschusses 
gemäß 8. Kapitel 1. Abschnitt § 8 Absatz 1 
Verfahrensordnung: 
Entscheidung über die Gewährung der sekundären 
Datennutzung 

Vom 3. November 2021 

Der Unterausschuss Qualitätssicherung hat für den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) 
gemäß 8. Kapitel 1. Abschnitt § 8 Absatz 1 Verfahrensordnung (VerfO) in seiner Sitzung am 3. 
November 2021 den Antrag von Herrn Univ.-Prof. Dr. med. h.c. H.-H. Eckstein und Herrn PD 
Dr. med. A. Kühnl des Klinikums rechts der Isar der TU München unter Berücksichtigung der 
Stellungnahme der beauftragten Stelle nach 8. Kapitel 1. Abschnitt § 7 Absatz 3 VerfO geprüft 
und stattgebend entschieden. Die gemäß 8. Kapitel 1. Abschnitt § 10 Absatz 2 VerfO zu 
veröffentlichenden Informationen sind den Anlagen 1 und 2 zu entnehmen. 

Zu diesem Beschluss ergeht ein Bescheid gemäß 8. Kapitel 1. Abschnitt § 8 Absatz 2 VerfO, der 
die Durchführung durch die jeweilige beauftragte Stelle gegenüber den Antragstellern 
genehmigt. 

Dieser Beschluss wird auf den Internetseiten des Gemeinsamen Bundesausschusses unter 
www.g-ba.de veröffentlicht. 

 

Berlin, den 3. November 2021 

 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
Unterausschuss Qualitätssicherung 

gemäß § 91 SGB V 
Die Vorsitzende 

 

Maag 

http://www.g-ba.de/
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Pflichtangaben Antrag für sekundäre Datennutzung 
Antrag von Univ.-Prof. Dr. med. h.c. Hans-Henning 
Eckstein und PD Dr. med. Andreas Kühnl 

An
tr

ag
st

el
le

r 

Name, Vorname, Titel des 
Antragstellers oder der 
Antragstellerin 

1. Eckstein, Hans-Henning, Univ.-Prof. Dr. 
med. h.c. 

2. Kühnl, Andreas, PD Dr. med. 

Name der Institution oder 
Organisation (sofern mög-
lich) 

Klinikum rechts der Isar der Technischen Uni-
versität München 

Postleitzahl und Ort 81675 München 

E-Mail ad 1) gefaesschirurgie@mri.tum.de 

ad 2) a.kuehnl@tum.de 

Titel und Kurzdarstellung des 
Projektes und der Fragestel-
lung (max. 2000 Zeichen) für 
die Veröffentlichung gemäß 
8. Kapitel § 10 VerfO 

Projekttitel: EINFLUSS DEMOGRAPHISCHER, 
KLINISCHER, PROZEDURALER UND REGIONA-
LER FAKTOREN AUF DIE VERSORGUNGSQUA-
LITÄT UND DAS PERIPROZEDURALE RISIKO BEI 
CAROTISSTENOSEN  

In Deutschland werden ca. 20.000-30.000 
Schlaganfälle pro Jahr durch arterio-arterielle 
Embolien aus atherosklerotischen Plaques 
verursacht, die überwiegend am Abgang der 
Arteria carotis interna (ACI-Stenose) lokali-
siert sind. Die Entfernung oder Stabilisierung 
der Emboliequelle ist der kausale Therapiean-
satz zur Schlaganfallprävention. Als invasive 
Therapieverfahren stehen, begleitet durch 
eine medikamentöse Therapie, die Carotis-
Thrombendarteriektomie (CEA) und das Caro-
tis-Stenting (CAS) zur Verfügung. Empfehlun-
gen zur Diagnostik, Therapie und Nachsorge 
finden sich in der S3-Leitlinie Carotisstenose. 
Nach Genehmigung durch den G-BA im Jahr 
2014 wurden die Daten des eQS Moduls 10/2 
in Zusammenarbeit mit dem AQUA-Institut 
durch unsere Arbeitsgruppe analysiert und in 
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insgesamt 11 Publikationen in peer-reviewed 
Journals veröffentlicht. Im beantragten Pro-
jekt soll nun, aufbauend auf den Vorarbeiten, 
der Einfluss von demographischen, klinischen, 
prozeduralen, zentrumsbezogenen und regio-
nalen Faktoren auf die Versorgungsqualität 
und das periprozedurale Risiko bei Carotisste-
nosen untersucht  werden. Schwerpunkte bil-
den Analysen zum verwendeten Anästhesie-
verfahren, zur Verfahrenswahl, zur OP-
Technik, zum sog. „Shunten“, zur zeitnahen 
Versorgung nach dem neurologischen Index-
ereignis, zum Volume-Outcome-Effekt bei 
CAS, zu anbieterinduzierten Effekten, zur Leit-
liniencompliance sowie zu speziellen Patien-
tenkohorten, wie Patienten mit Rezidivsteno-
sen oder Patienten mit beidseitigen bzw. 
kontralateralen Stenosen. Datenquellen sind 
die jährlichen Erhebungen der externen Qua-
litätssicherung (Modul 10/2 vollständig, Zeit-
raum 2005 bis 2017). Primärer Endpunkt ist 
jeglicher Schlaganfall oder Tod bis zur Entlas-
sung aus dem Krankenhaus.  

Übergeordnetes Ziel des Projekt ist es, Fakto-
ren und Assoziationen zu identifizieren, die 
als Ansatzpunkte für eine weitere Verbesse-
rung der Patientenselektion, Verfahrenswahl, 
Therapiedurchführung sowie zu einer Opti-
mierung der externen Qualitätssicherung 
bzw. Risikoadjustierung dienen könnten. 
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